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Gemeinde Osterrönfeld 
Gemeindevertretung 
- Der Bürgermeister - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Donnerstag, 23. März 2017 um 19:00 Uhr  
 

im Feuerwehrgerätehaus, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osterrönfeld ein. 

 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Voraussichtlich Öffentlicher Teil 
1. Beschlussfassung über die Tagesordnung und über die in nicht öffentlicher Sitzung 

zu behandelnden Tagesordnungspunkte 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2016 

4. Bericht des Bürgermeisters 

5. Quartalsbericht der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum 
Rendsburg AöR 

6. Sachstandsbericht zum Lärmschutz an der B202 

7. Beratung und Empfehlung über die Finanzierung der geplanten Baumaßnahme des 
Schulverbandes im Amt Eiderkanal „Teilumbau und Neubau im und am Altbau der 
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf“ und der Sanierungsmaßnahmen 
im Block 5 der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Einnahme- und Ausgabeplan der  
Freiwilligen Feuerwehr Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2017 

9. Beratung und Beschlussfassung über die 2. Änderung der Satzung der Gemeinde 
Osterrönfeld über die Entschädigung von Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 
Mitgliedern der Gemeindevertretung und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und  
Bürger 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung die Erhebung von  
Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) der Gemeinde Osterrönfeld 

11. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines städtebaulichen  
Vertrages zwischen der Gemeinde Osterrönfeld und der Rendsburg Port Authority 
GmbH 

12. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung und Ergänzung des  
Bebauungsplanes Nr. 31 „Birkenhof“ - Abwägung über die eingegangenen  
Stellungnahme und Satzungsbeschluss 

13. Beratung und Beschlussfassung über einen Erschließungsvertrag zwischen der 
Rendsburg Port Authority GmbH und der Gemeinde Osterrönfeld für den Bau der 
Gustav-Robert-Kirchhoff-Straße im interkommunalen Gewerbegebiet Rendsburg 
Port Süd 

14. Beratung und Beschlussfassung über einen Erschließungsvertrag zwischen der 
Rendsburg Port Authority GmbH, der Stadt Rendsburg und der Gemeinde  
Osterrönfeld für den 2. Bauabschnitt der Karl-von-Drais-Straße im interkommunalen 
Gewerbegebiet Rendsburg Port Süd 
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15. Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung des Verkaufspreises für  
Naturausgleichsflächen aus den Ökokonten der Gemeinde Osterrönfeld 

16. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Naturschutzvereins  
Stadtmoor – Wildes Moor e. V. auf Nutzung einer Fläche im Wilden Moor 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung elektronischer  
Schließanlagen für „Alter Bahnhof“ und das Verwaltungsgebäude 

18. Beratung und Beschlussfassung über Umbau/Sanierung des alten Bauhofgebäudes 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung des Bodenbelages des ev. 
Kindergartens „Bahndammzwerge“ im Bereich Hauptflur/Eingangshalle 

20. Beratung und Beschlussfassung über Malerarbeiten an den Fenstern (außen) am 
Verwaltungsgebäude 

21. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Klimaanlage im  
Dachgeschoss des Verwaltungsgebäudes 

22. Beratung und Beschlussfassung über die Teil-Erneuerung des Bodenbelages im 
Verwaltungsgebäude 

23. Bericht der Amtsverwaltung 

24. Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen der Gemeindevertreterinnen und  
Gemeindevertreter 

  

 Voraussichtlich Nicht öffentlicher Teil 
25. Personalangelegenheiten 

25.a. Beratung und Beschlussfassung über die Einstellung einer Badeaufsicht für das 
Freibad der Gemeinde Osterrönfeld 

25.b. Beratung und Beschlussfassung über den Einsatz einer externen Arbeitskraft für 
einen langzeiterkrankten Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Osterrönfeld 

26. Grundstücksangelegenheiten 

26.a. Beratung und Beschlussfassung über einen Kaufvertrag mit dem LBV,  
Niederlassung Rendsburg über die nördlich der B 202 gelegenen Flächen des  
Bundes im und um den Anschlussarm des alten Bundesstraßenanschlusses  
Osterrönfeld 

26.b. Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf von Flächen im Rahmen des 
Flurbereinigungsverfahrens (Grundsatzbeschluss) 

27. Bericht der Amtsverwaltung 

28. Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen der Gemeindevertreterinnen und  
Gemeindevertreter 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Sienknecht  

Bernd Sienknecht 
(Der Bürgermeister) 
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S A T Z U N G 
 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) 

der Gemeinde Bovenau 
 

 
Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des § 4 der Gemeindeordnung 
für das Land Schleswig-Holstein, beide in der jeweils geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung in ihrer Sitzung am 06.03.2017 folgende Erschließungsbeitragssat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Die Gemeinde erhebt Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen der §§ 127 ff. 
des BauGB und dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze, wenn eine Bebauung zu-
lässig ist 

 
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig, 

und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidsei-

tig, und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beid-

seitig, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 

2. zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze in Kern-, Gewerbe-, Indust-
rie- und Sondergebieten, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung 
oder gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung beidseitig zulässig 
ist, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche, 
industrielle oder vergleichbare Nutzung nur einseitig zulässig ist, 

 
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-

wege) mit einer Breite bis zu 5 m 
 
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m, 
 
5. Parkflächen, 

 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu 

einer weiteren Breite von 6 m, 
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b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber 
nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind (selbständige Parkflächen), bis zu 15 % der 
Flächen der erschlossenen Grundstücke, 

 
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,  
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer 
weiteren Breite von 6 m, 

 
b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind (selbständige Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der erschlos-
senen Grundstücke. 

 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 

1 Nrn. 1, 2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 
 
 Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte 

Verkehrsanlage die größte Breite. 
 
 Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten er-

mittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanla-

ge ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend vom Satz 1 den beitragsfähigen Er-
schließungsaufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke 
eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln. 

 
 

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte beitragsfähige und gemäß § 4 reduzierte umzule-

gende Erschließungsaufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrech-
nungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung 
der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb des Gel-

tungsbereiches eines Bebauungsplanes, einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Bauge-
setzbuch oder eines Gebietes, für das die Gemeinde beschlossen hat, einen Be-
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bauungsplan aufzustellen, die Fläche, auf die der Bebauungsplan bzw. der Be-
bauungsplanentwurf die bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare 
Nutzungsfestsetzung bezieht. 

 
(3) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Gel-

tungsbereiches eines Bebauungsplanes und bei Grundstücken, für die ein Bebau-
ungsplan eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht fest-
setzt, 

 
a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Flächen zwischen der 

gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und ei-
ner im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die ledig-
lich die wegmäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt, 

 
b) soweit Grundstücke nicht angrenzen, die Fläche zwischen dem der Erschlie-

ßungsanlage nächsten Punkt, und einer im Abstand von 50 m verlaufenden 
Linie, die im gleichmäßigen Abstand von der Straße, dem Weg oder dem Platz 
verläuft. 

 
c) Überschreitet die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche 

Nutzung die Abstände nach Buchstabe a) oder Buchstabe b), so verschiebt 
sich die Linie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 

 
(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche 

(Abs. 2 oder 3) vervielfacht mit 
 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
 
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
 
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
 
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen, 
 
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
 
f) 0,7 bei Sportplätzen, 
 
g) 0,2 bei Friedhofsgrundstücken, auch wenn sie mit einer Kirche oder Kapelle 

bebaut sind, 
 
h) 0,5 bei Freibäder 
 
i) 0,5 bei Dauerkleingärten und anderen Grundstücken, die in einer der bauli-

chen, gewerblichen oder industriellen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 
werden können. 

 
(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt 

sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, gilt die höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. 
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b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die Baumassenzahl geteilt durch 

2,3 als Zahl der Vollgeschosse, wobei Bruchzahlen abgerundet werden. 
 
c) Ist nur die zulässige Höhe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der 

Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,3 m, wobei Bruchzah-
len auf volle Zahlen abgerundet werden. Bei Gebäuden gilt die Traufhöhe als 
zulässige Höhe der baulichen Anlage. 

 
d) Bei Kirchengrundstücken wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
e) Garagengeschosse gelten als Vollgeschosse. Bei Grundstücken, auf denen 

nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, wird mindestens ein Vollgeschoss 
zugrunde gelegt. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen 
oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die 
höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird. 
 

(6) Für Grundstücke oder Grundstücksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan 
nicht erfasst sind, oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse: 

 
a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse. 
 
b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den 

Grundstücken zulässigen Vollgeschosse. 
 
c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerb-

lich, industriell oder vergleichbar genutzt werden können, wird ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt. 

 
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vor-

handen sind, wird die Zahl der vorhandenen Garagengeschosse, mindestens 
ein Vollgeschoss, zugrunde gelegt. 

 
e) Bei Kirchengrundstücken wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S. der 
Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein Geschoss 
die Voraussetzungen der Landesbauordnung für ein Vollgeschoss erfüllt, wird ein 
Vollgeschoss zu Grunde gelegt. 

 
(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die nach Abs. 

2 bis 6 festgesetzte Faktoren um 0,3 erhöht: 
 

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe-, In-
dustrie- und Sondergebieten (§ 11 BauNVO) (gebietsbezogener Artzuschlag); 

 
b) bei Grundstücken in anderen Gebieten, die überwiegend gewerblich, industri-

ell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (grundstücksbezogener Artzu-
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schlag) 
 
 Grundstücke in den unter den Buchstaben b) bezeichneten Gebieten werden 

überwiegend die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grund-
stücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulge-
bäuden) genutzt, wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen 
überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur 
Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke. 
 
(9) Für Grundstücke, die von zwei oder mehr vollständig in der Baulast der Gemeinde 

stehenden Erschließungsanlagen i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 erschlossen wer-
den, ist die Grundstücksfläche nach § 5 Abs. 2 oder die Grundstücksfläche nach § 
5 Abs. 3, für die eine mehrfache Heranziehung eintritt oder zu erwarten ist, bei der 
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Erschließungsanlage nur mit 
zwei Dritteln anzusetzen. Das gilt nicht für Grundstücke nach § 5 Abs. 7. 

 
 

§ 6 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. Grunderwerb, 
2. Freilegung, 
3. Fahrbahnen, 
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
6. unselbständige Parkflächen, 
7. unselbständige Grünanlagen, 
8. Mischflächen, 
9. Entwässerungseinrichtungen, 
10. Beleuchtungseinrichtungen 

 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen i.S. von Ziffer 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegren-
zungslinien Funktionen der in den Ziffern 3 – 7 genannten Teileinrichtungen miteinan-
der kombinieren und auf denen ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzich-
tet ist. 
 
 

§ 7 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, 

Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen, 
 
b) die flächenmäßigen Bestandteile dem Bauprogramm entsprechen und 
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c) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ver-
fügen. 

 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig herge-

stellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Un-
terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen, die 
Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise beste-
hen, 

 
b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähi-

gem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengit-
tersteinen aufweisen, die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neu-
zeitlicher Bauweise bestehen; 

 
c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind, 
 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt 

und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigen-

tum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 
 

§ 8 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen 
Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch 
Satzung im Einzelfall abweichend geregelt. 
 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in 
vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Erschließungsbeitrages erheben. 
 
 

§ 10 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehung der sachlichen Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach 
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
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§ 11 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten aus Datenbestän-
den, die der Gemeinde aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 
bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind und aus dem beim Katasteramt 
geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbü-
chern, aus den für die Gemeinde geführten Personenkonten sowie Meldedateien und 
bei der unteren Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten sowie aus Gewerberegistern, 
den Kammerregistern und aus dem Handelsregister gem. § 13 in Verbindung mit § 11 
Abs. 1 Nr. 1 des Landesdatenschutzgesetzes in der aktuellen Fassung durch die Ge-
meinde zulässig: 
 
Namen und Anschriften von Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümern 
und künftigen Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümern, Grundbuchbe-
zeichnung, Eigentumsverhältnisse, Daten zur Ermittlung von Beitragsbemessungs-
grundlagen der einzelnen Grundstücke. 
 
Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 
 
Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitragser-
hebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. Diese Daten werden auf Daten-
trägern gespeichert. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bovenau, den 09.03.2017 
 
gez. Liebsch 
 
(Jürgen Liebsch) 
Bürgermeister 
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S A T Z U N G 
der Gemeinde Bovenau 

über die Erhebung von Beiträgen 
für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von 

Straßen, Wegen und Plätzen  
(Straßenbaubeitragssatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), beide in 
der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vom 06.03.2017 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung 

und den Umbau  
 

a) von vorhandenen Ortsstraßen im Sinne des § 242 BauGB, 
 
b) von nach den §§ 127 ff. BauGB erstmalig hergestellten Straßen, Wegen und 

Plätzen und 
 

c) von nicht zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen 
 

als öffentliche Einrichtung erhebt die Gemeinde Beiträge nach § 8 KAG von den 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern oder an deren Stelle 
von den zur Nutzung an diesen Grundstücken dinglich Berechtigten, denen die 
Herstellung, der Ausbau, die Erneuerung und der Umbau Vorteile bringt. 

 
(2) Für Immissionsschutzanlagen, selbständige Park- und Abstellflächen sowie selb-

ständige Grünflächen werden aufgrund einer besonderen Satzung Beiträge erho-
ben. 

 
 

§ 2 
Beitragsfähiger Aufwand 

 
(1) Zum Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehören nach Maßgabe des 

Bauprogramms die tatsächlichen Kosten  insbesondere für 
 

1. den Erwerb der erforderlichen Grundflächen einschließlich der der beitragsfä-
higen Maßnahme zuzuordnenden Ausgleichs- und Ersatzflächen; hierzu ge-
hört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen eingebrachten 
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung einschließlich der Kosten der Bereit-
stellung. 
 

2. die Freilegung der Flächen; 
 

3. den Straßen-, Wege- und Platzkörper einschließlich Unterbau, Oberfläche, 
notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen, die Anschlüsse an andere Stra-
ßen, Wege und Plätze, sowie insbesondere für 
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a)  die Fahrbahn, 
 

b)  die Gehwege, 
 

c)  die Rinnen- und Randsteine, auch wenn sie höhengleich zu den umgeben-
den Flächen ausgebildet sind, 
 

d)  die Park- und Abstellflächen, 
 

e)  die Radwege, 
 

f)  die kombinierten Geh- und Radwege, 
 

g)  die unbefestigten Rand- und Grünstreifen, das Straßenbegleitgrün in Form 
von Bäumen, Sträuchern, Rasen- und anderen Grünflächen sowie die Her-
richtung der Ausgleichs- und Ersatzflächen, die der Maßnahme zuzuordnen 
sind, 
 

h)  die Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 

i) die Bushaltebuchten; 
 

4. die Beleuchtungseinrichtungen; 
 

5. die Entwässerungseinrichtungen; 
 

6. die Mischflächen, Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereiche ein-
schließlich Unterbau, Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen und Vertie-
fungen sowie Anschlüsse an andere Straßen-, Wege- oder Platzeinrichtungen; 
 

7. die Möblierung einschließlich Blumenkübel, Sitzbänke, Brunnenanlagen, Ab-
sperreinrichtungen, Zierleuchten, Anpflanzungen und Spielgeräte, soweit eine 
feste Verbindung mit dem Grund und Boden besteht. 

 
(2) Das Bauprogramm für die beitragsfähige Maßnahme kann bis zur Entstehung des 

Beitragsanspruchs geändert werden.  
 

(3)  Zuwendungen aus öffentlichen Kassen sind nicht vom beitragsfähigen Aufwand 
abzusetzen, sondern dienen der Finanzierung des Gemeindeanteils. Soweit die 
Zuwendungen über den Gemeindeanteil hinausgehen, mindern sie den Beitrags-
anteil, sofern sie nicht dem Zuwendungsgeber zu erstatten sind. Andere Bestim-
mungen können sich aus dem Bewilligungsbescheid oder aus gesetzlich festge-
legten Bedingungen für die Bewilligung von Zuwendungen ergeben. 

 
(4) Aufwand für die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen ist nur beitragsfähig, soweit die Gemeinde Baulastträger ist. 
 

(5) Die Kosten für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie 
allgemeine Verwaltungskosten gehören nicht zum Aufwand, für den Beiträge er-
hoben werden. 
 

(6) Mehrkosten für zusätzlich oder stärker auszubauende Grundstückszufahrten im 
öffentlichen Verkehrsraum sind keine beitragsfähigen Aufwendungen, sondern 
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von der jeweiligen Grundstückseigentümerin bzw. vom jeweiligen Grundstücksei-
gentümer zu erstatten. 

 
 

§ 3 
Beitragspflichtige / Beitragspflichtiger 

 
Beitragspflichtig sind Eigentümerin oder Eigentümer des Grundstücks und zur Nutzung 
am Grundstück dinglich Berechtigte im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die Wohnungs- und Teileigentümerinnen bzw. Wohnungs- und Teileigentümer ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
 

§ 4 
Vorteilsregelung, Gemeindeanteil 

 
(1) Von dem beitragsfähigen Aufwand (§ 2) werden folgende Anteile auf die Beitrags-

pflichtigen umgelegt (Beitragsanteil). 
 

Teileinrichtungen 
der Straße Straßenkategorien Beitragsanteil 

Fahrbahn, Böschun-
gen, Schutz- und 
Stützmauern 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 a 
und h) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 55 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 35 v.H. 

 

Radwege 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 e) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 60 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 40 v.H. 
 

Kombinierte Geh- 
und 
Radwege 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 f) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 70 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 50 v.H. 
 

Bushaltebuchten 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 i) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 60 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 45 v.H. 
 

Straßenentwässe-
rung und Straßenbe-
leuchtung (§ 2 Abs. 1 
Ziff. 4 und 5) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 

Haupterschließungsstra-
ßen 70 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 50 v.H. 
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Gehwege, Rinnen- 
und Randsteine, 
Park- und Abstellflä-
chen, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnah-
men sowie der Rand- 
und Grünstreifen inkl. 
Straßenbegleitgrün 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 b, 
c, d, g) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 

Haupterschließungsstra-
ßen 75 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 60 v.H. 

 

Mischflächen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 

Anliegerstraßen 85 v.H. 
Haupterschließungsstra-
ßen 70 v.H. 

Hauptverkehrsstraßen 55 v.H. 
 

Fußgängerzonen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6)  55 v.H. 

 

Verkehrsberuhigter 
Bereich  
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 

 85 v.H. 

 
Grunderwerb, Freilegung und Möblierung (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 7) werden den 
beitragsfähigen Teilanlagen bzw. Anlagen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6) entsprechend zu-
geordnet. 
 

(2) Anliegerstraßen sind Straßen, Wege und Plätze, die überwiegend dem Anliegerver-
kehr dienen. Haupterschließungsstraßen sind Straßen, Wege und Plätze, die im 
Wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr, überwiegend der Verbindung von Ortstei-
len und anderen Verkehrswegen dienen. Hauptverkehrsstraßen sind Straßen, Wege 
und Plätze, die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder 
dem überörtlichen Durchgangsverkehr zu und von Nachbargemeinden dienen. Rad-
wege und kombinierte Geh- und Radwege werden nach dem Verkehrsaufkommen 
gesondert als Anliegerwege, Haupterschließungswege oder Hauptverkehrswege für 
den Fahrradverkehr beurteilt. 

 
(3) Endet eine Straße oder ein Weg mit einem Wendeplatz oder sind Abbiegespuren 

angelegt, so vergrößern sich dafür die in Abs. 1 Ziff. 1 angegebenen Maße um die 
Hälfte, im Bereich eines Wendeplatzes auf mindestens 18 m. Die Maße gelten nicht 
für Aufweitungen im Bereich von Einmündungen. 

 
(4) Die Anteile am beitragsfähigen Aufwand, die nicht nach Absatz 1 umgelegt werden, 

werden als Abgeltung des öffentlichen Interesses von der Gemeinde getragen (Ge-
meindeanteil). 

 
 

§ 5 
Abrechnungsgebiet 

 
(1) Das Abrechnungsgebiet bilden die gesamten Grundstücke, denen von der Straße, 
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dem Weg oder Platz als öffentlicher Einrichtung (§ 1) Zugangs- oder Anfahrmöglich-
keit verschafft wird (erschlossene Grundstücke im weiteren Sinne). 

 
(2) Wird ein Abschnitt gebildet, so besteht das Abrechnungsgebiet aus den durch den 

Abschnitt erschlossenen Grundstücken. 
 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitragsanteil wird nach der gewichteten Grundstücksfläche auf die Grund-

stücke im Abrechnungsgebiet (§ 5) verteilt. 
 

(2) Für die Ermittlung der Grundstücksfläche gilt: 
 

1. Soweit Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB), einer 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder in einem Gebiet, für das die Gemeinde 
beschlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 33 BauGB), liegen, wird 
die Fläche, auf die der Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplanentwurf die bau-
liche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung bezieht, 
in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) berücksichtigt. Ist das Grundstück über die 
Grenze des Bebauungsplans hinaus baulich, gewerblich, industriell oder ver-
gleichbar genutzt, gelten die Regelungen für die über die Tiefenbegrenzung nach 
Abs. 2 Ziff. 2 Satz 2 hinausgehende Nutzung entsprechend. Für Grundstücke 
oder Teile der Grundstücksfläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche, ge-
werbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung nicht bezieht und 
die nicht so genutzt werden, gilt ein Vervielfältiger von 0,05. 

 
2. Liegt ein Grundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 35 Abs.6 BauGB (Außenbereichssatzung) oder wird es von einem Plan-
feststellungsverfahren erfasst (§ 38 BauGB), wird die Grundstücksfläche, die bau-
lich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird oder genutzt werden 
kann, in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) berücksichtigt. Als Fläche in diesem 
Sinne gilt die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m (Tiefenbegrenzungs-
regelung). Ist das Grundstück über die Tiefenbegrenzungsregelung hinaus bau-
lich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt, wird die Fläche bis zum En-
de dieser Nutzung zugrunde gelegt. Als Bebauung in diesem Sinne gelten nicht 
untergeordnete Baulichkeiten wie z.B. Gartenhäuser, Schuppen, Ställe für die Ge-
flügelhaltung für den Eigenverbrauch und dgl., wohl aber Garagen. Für die vor-
stehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerblich, industriell 
oder vergleichbar genutzten Grundstücksfläche eine Linie im gleichmäßigen Ab-
stand von der Straße, dem Weg oder dem Platz. 

 
Der Abstand wird 
 
a) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von der 

Straßengrenze aus gemessen, 
 

b) bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder dem Platz nur durch ei-
ne Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen, 

 
Die über die nach den vorstehenden Tiefenbegrenzungsregelungen hinaus ge-
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henden Flächen des Grundstücks, die nicht baulich, gewerblich, industriell oder 
vergleichbar genutzt werden oder genutzt werden können, werden mit dem Ver-
vielfältiger 0,05 angesetzt. 

 
3.a) Für bebaute Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird als Grund-

stücksfläche für den bebauten Teil die mit Gebäuden überbaute Fläche verviel-
fältigt mit 3, der übrige, nach Abzug des Produkts verbleibende Teil der Grund-
stücksfläche wird mit dem Vervielfältiger 0,05 berücksichtigt; höchstens wird 
die tatsächliche Grundstücksfläche berücksichtigt. 

 
b) Der unbebaute gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Teil von 

Grundstücken im Außenbereich wird mit dem Vervielfältiger 1,0, der übrige 
nach Abzug des Produkts verbleibende Teil der Grundstücksfläche wird mit 
dem Vervielfältiger 0,05 berücksichtigt; das gilt auch, wenn die Nutzung durch 
gesonderten Bebauungsplan festgesetzt ist. Als Nutzung in ähnlicher Weise 
gelten insbesondere Schulhöfe, Flächen von Kompostieranlagen, Abfallbesei-
tigungsanlagen, Flächen für Versorgungsanlagen, insbesondere  Photovoltaik-
anlagen, Biogasanlagen, Stellplätze und Kiesgruben. 

 
c) Für alle anderen unbebauten Grundstücke im Außenbereich, insbesondere 

landwirtschaftlich genutzte, wird die Grundstücksfläche mit dem Vervielfältiger 
0,05 angesetzt. 

 
4. Anstelle der in Ziff. 1 bis 3 geregelten Vervielfältiger wird die (bebaute und unbe-

baute) Grundstücksfläche bei nachfolgenden Funktionen in den Fällen der Ziff. 1 
aufgrund der zulässigen, in den Fällen der Ziff. 2 und 3 aufgrund der tatsächlichen 
Nutzungen nach nachstehender Tabelle angesetzt: 

 
a) Friedhofsgrundstücke, auch wenn sie mit einer Kirche oder Kapelle bebaut 

sind, 0,2 
 

b) Sportplätze 0,7 
 

c) Kleingärten 0,5 
 

d) Freibäder 0,5 
 

e) Campingplätze 0,7 
 

f) Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes 0,025 
 

g) Teichanlagen, die zur Fischzucht dienen, 0,05 
 

h) Gartenbaubetriebe im Außenbereich 0,4 
 

i) Regenrückhaltebecken und Feuerlöschteiche 0,5 
 

j) Für Grundstücke mit Windkraftanlagen wird eine Fläche, die nach folgender 
Formel berechnet wird, zugrunde gelegt: 

𝐹𝐹 = 2𝑟𝑟 ×  𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 +  𝜋𝜋 ×  
𝑟𝑟
2

2
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F ist dabei die Fläche des Grundstücks, die mit dem Vervielfältiger 1,0 be-
rücksichtigt wird; höchstens die tatsächliche Grundstücksfläche. Der übrige 
verbleibende Teil der Grundstücksfläche wird mit dem Vervielfältiger 0,04 be-
rücksichtigt. Der Buchstabe r bezeichnet den größtmöglichen Radius des Ro-
tors einer Windkraftanlage in Metern. Der Buchstabe HNabe bezeichnet die 
Nabenhöhe einer Windkraftanlage mit dem größtmöglichen Rotorradius. Die 
Bezeichnung π bezeichnet die entsprechende mathematische Größe. 

 
k) Grundstücke oder Grundstücksteile, die als geschützte Teile von Natur und 

Landschaft nach § 19 Abs. 7 Landesnaturschutzgesetz beschrieben sind, 
sowie Grundstücke oder Flächen auf Grundstücken, die durch Festsetzun-
gen zum Ausgleich im Sinne von § 1 a Abs. 3 Baugesetzbuch in Anspruch 
genommen sind, 0,025. 

 
(3) Für die Ermittlung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die nach Absatz 2 

ermittelte Grundstücksfläche, ohne die mit dem Faktor 0,05 berücksichtigten Flä-
chen, 

 
1. vervielfacht mit: 
 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 
 

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 
 

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 
 

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen 
 

e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen. 
 

2. Für Grundstücke, die von einem Bebauungsplan, einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB oder einem Bebauungsplanentwurf erfasst sind, ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt: 

 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 

Vollgeschosse. Sind für Teile der Grundstücksfläche unterschiedliche Vollge-
schosszahlen festgesetzt, werden die jeweiligen Teilflächen gesondert berech-
net. Das gilt entsprechend, wenn die unterschiedlichen Festsetzungen sich auf 
die zulässige Grundfläche beziehen; die Grundstücksfläche wird entsprechend 
den Anteilen der Grundfläche aufgeteilt. 

 
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tatsächliche Zahl der Vollge-

schosse; bei unbebauten Grundstücken ist ein Vollgeschoss anzusetzen. 
 

c) Ist nur die zulässige Höhe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,3 m, wobei Bruchzah-
len auf volle Zahlen kaufmännisch abgerundet werden. Bei Windkraftanlagen 
gilt die Nabenhöhe als zulässige Höhe der baulichen Anlage. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelas-
sen oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; das gilt entsprechend, wenn die 
höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird. 
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3. Für Grundstücke oder Grundstücksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan 
nicht erfasst sind oder für Grundstücke oder Grundstücksteile, für die ein Bebau-
ungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe 
nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 

 
a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse; 
 
b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den 

Grundstücken zulässigen Vollgeschosse; 
 
c) bei Kirchengrundstücken sowie Grundstücken, auf denen keine Bebauung zu-

lässig ist, die aber gewerblich oder industriell genutzt werden können, wird ein 
Vollgeschoss zugrunde gelegt; 

 
d) bei Grundstücken, auf denen Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhan-

den sind, wird die tatsächlich vorhandene Zahl der Geschosse, mindestens ein 
Vollgeschoss, zugrunde gelegt; das gilt für Tiefgaragen entsprechend. 

 
e) für Windkraftanlagen gilt Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c) entsprechend. 
 
Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S. der 
Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein Geschoss 
die Voraussetzungen der Landesbauordnung für ein Vollgeschoss erfüllt, wird ein 
Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 

(4) Für 
 
a) Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen Sondergebieten  

(§ 11 BauNVO) [gebietsbezogener Artzuschlag] sowie 
 
b) Grundstücke in anderen Gebieten und im Außenbereich, die überwiegend ge-

werblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden [grundstücksbezoge-
ner Artzuschlag], 

 
werden die nach Abs. 3 Ziff. 1 bis 3 ermittelten Flächen (also ohne die mit dem Fak-
tor 0,05 angesetzten Flächen) um 30 v.H. erhöht. 

 
Ob ein Grundstück, das sowohl Wohnzwecken als auch gewerblichen Zwecken 
dient, überwiegend im Sinne des Satzes 1 genutzt wird, bestimmt sich nach dem 
Verhältnis, in dem die Nutzung der Geschossflächen zueinander steht. Hat die ge-
werbliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sich 
die Nutzung überwiegend auf die Grundstücksfläche (z.B. Fuhrunternehmen, Be-
trieb mit großen Lagerflächen u.ä.), so ist für die Beurteilung der überwiegenden 
Nutzung anstelle der Geschossfläche von der Grundstücksfläche auszugehen. Bei 
unbebauten gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken 
im Sinne von Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b) wird die so genutzte Teilfläche mit dem Zu-
schlag nach Satz 1 angesetzt. 

 
(5) Grundstücke, die durch mehrere Straßen, Wege und Plätze erschlossen werden 

(Eckgrundstücke), sind für alle Straßen, Wege und Plätze beitragspflichtig. Der sich 
nach § 6 Abs. 2 bis 4 ergebende Beitrag wird nur zu zwei Dritteln erhoben. Den üb-
rigen Teil trägt die Gemeinde. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, wenn die 
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Gemeinde für die zweite Straße keine Baulast an der Fahrbahn hat, sowie ebenfalls 
nicht für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen Sondergebieten 
(§ 11 BauNVO) sowie für Grundstücke in anderen Gebieten und im Außenbereich, 
die überwiegend gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden; 
Abs. 4 Sätze 2, 3 und 4 gelten entsprechend. 

 
(6) Liegt ein Grundstück zwischen zwei Straßen, Wegen oder Plätzen, so ist Absatz 5 

entsprechend anzuwenden. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der beitragsfähigen Maßnahme entspre-
chend dem Bauprogramm. Bei einer Kostenspaltung entsteht der Teilanspruch mit dem 
Abschluss der Teilmaßnahme und dem Ausspruch der Kostenspaltung. 
 
 

§ 8 
Kostenspaltung 

 
Die Gemeinde kann die Erhebung von Beiträgen ohne Bindung an eine bestimmte Rei-
henfolge getrennt für jede Teileinrichtung oder zusammen für mehrere Teileinrichtungen 
selbständig anordnen. Teileinrichtungen sind: 
 

1. die Fahrbahn einschließlich der Park- und Abstellflächen, der Rinnen- und Rand-
steine sowie der Bushaltebuchten, 

 
2. die Radwege, 
 
3.  die Gehwege, 
 
4.  die Beleuchtungseinrichtungen, 
 
5.  die Straßenentwässerung, 
 
6.  die Möblierung von Straßen-, Wege- und Platzkörpern, 
 
7.  die kombinierten Geh- und Radwege und 
 
8.  die Mischflächen. 

 
Aufwendungen für den Grunderwerb, die Freilegung und das Straßenbegleitgrün werden 
den Teilanlagen entsprechend zugeordnet. Unbefestigte Rand- und Grünstreifen sowie 
Böschungen, Schutz- und Stützmauern gehören jeweils zu den unmittelbar angrenzen-
den Teilanlagen. 
 
 

§ 9 
Beitragsbescheid 

 
(1) Sobald die Beitragspflicht entstanden ist (§ 7), werden die Beiträge durch schriftli-

chen Bescheid festgesetzt. 
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(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
 

1. Die Bezeichnung der Maßnahme, bei Kostenspaltung der Teilmaßnahme, für 
die Beiträge erhoben werden, 

 
2. den Namen der / des Beitragspflichtigen, 

 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 

 
4. die Höhe des Beitrages und die Berechnungsgrundlagen, 

 
5. die Berechnung des Beitrages, 

 
6. die Angabe des Zahlungstermins, 

 
7. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
 

§ 10 
Vorauszahlungen 

 
Sobald mit der Ausführung einer Maßnahme begonnen wird, können angemessene Vo-
rauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages verlangt werden. Voraus-
zahlungen können auch für die in § 8 aufgeführten Teilmaßnahmen verlangt werden. 
 
 

§ 11 
Fälligkeit 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die 

Gemeinde kann auf Antrag Stundungen bewilligen. 
 

(2) Auf Antrag der Beitragsschuldnerinnen oder Beitragsschuldner wird der Beitrag 
verrentet (§ 8 Abs. 9 KAG). Dafür wird der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in 
eine Schuld umgewandelt, die in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten 
ist. In dem Bescheid sind Höhe und Fälligkeit der Jahresleistung sowie der Zins-
satz zu bestimmen. 

 
 

§ 12 
Ablösung 

 
Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag 
zwischen Beitragspflichtigem und der Gemeinde in Höhe des voraussichtlich entstehen-
den Anspruchs abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung. 
 
 

§ 13 
Datenverarbeitung 

 
Die Gemeinde wird im Rahmen der Berechnungen und Veranlagungen nach dieser Sat-
zung personenbezogene Daten nutzen und verarbeiten. 
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Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender personenbezogener Daten 
aus Datenbeständen, die der Gemeinde aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind, aus dem 
beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt geführ-
ten Grundbüchern, aus den Baulastenverzeichnissen, aus den für die Gemeinde geführ-
ten Personenkonten und Meldedateien, bei der unteren Bauaufsichtsbehörde geführten 
Bauakten sowie aus Gewerberegistern, den Kammerregistern und aus dem Handelsre-
gister gem. § 13 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Landesdatenschutzgesetzes 
vom 09.02.2000 (GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 169) in der aktuellen Fassung durch die Ge-
meinde zulässig: 
 

Namen und Anschriften von Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigen-
tümern und künftigen Grundstückseigentümerinnen / Grundstückseigentümern, 
Grundbuchbezeichnung, Wegerechte, Eigentumsverhältnisse, Daten zur Ermitt-
lung von Beitragsbemessungsgrundlagen der einzelnen Grundstücke. 

 
Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, dür-
fen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten 
erhoben werden. 
 
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitragserhe-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. Diese werden auf Datenträgern ge-
speichert. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.12.2010 außer Kraft. 
 
(3) Soweit Beitragsansprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen entstan-

den sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter. 
 
 
Bovenau, den 09.03.2017 
 
gez. Liebsch 
 
(Jürgen Liebsch) 
Bürgermeister 
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Gemeinde Schacht-Audorf 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
- Der Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Dienstag, 21. März 2017 um 18:00 Uhr  
 

im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes, Kieler Str. 25, 24790 Schacht-Audorf, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses der 

Gemeinde Schacht-Audorf ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Voraussichtlich Öffentlicher Teil 
1. Beschlussfassung über die Tagesordnung und über die in nicht öffentlicher Sitzung 

zu behandelnden Tagesordnungspunkte 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.11.2016 

4. Sachstandbericht über die finanzielle Situation zum 31.12.2016 

5. Beratung über das Vorgehen zur Konsolidierung des Haushaltes 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung an der  
Schleswig-Holstein Netz AG 

7. Beratung über die Erschließung „Königsberger Str./ Fahrenlüth“ 

8. Beratung über das weitere Vorgehen zur Kanalsanierung 

9. Beratung und Empfehlung über die Finanzierung der geplanten Baumaßnahme des 
Schulverbandes im Amt Eiderkanal „Teilumbau und Neubau im und am Altbau der 
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf“ und der Sanierungsmaßnahmen 
im Block 5 der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf 

10. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung für  
das Jahr 2017 

11. Bericht der Amtsverwaltung 

12. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

  

 Voraussichtlich Nicht öffentlicher Teil 
13. Bericht der Amtsverwaltung 

14. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Kähler  

Gerd Kähler 
(Der Vorsitzende) 
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